(Muster)
V e r e i n b a r u n g 

für den Vereinbarungs- / Pflegesatzzeitraum 2010
nach § 11 Abs. 1 KHEntgG und

§ 17 Abs. 1 BPflV

Zwischen

Krankenhausträger

	


und
Sozialleistungsträger/Arbeitsgemeinschaften (Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG)
	

	

	


wird für  
	


für den Vereinbarungs- / Pflegesatzzeitraum vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1
Vertragsgegenstand

Die Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen wird in Anwendung des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG), des Gesetzes über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz – KHEntgG), der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflegesatzverordnung – BPflV) in der jeweils geltenden Fassung sowie der für den Pflegesatzzeitraum 2010 relevanten Vereinbarungen auf Bundesebene insbesondere der Vereinbarung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser für das Jahr 2010 (FPV 2010) der Vertragsparteien nach § 9 Abs. 1 KHEntgG und der Vereinbarung zur Bestimmung Besonderer Einrichtungen für das Jahr 2010 (VBE 2010) vereinbart. Grundlage ist ferner der Krankenhausplan des Freistaates Bayern*. 

*
Für nicht geförderte Krankenhäuser tritt an die Stelle des Krankenhausplanes der geschlossene Versorgungsvertrag.

§ 2
Erlösbudget nach § 4 KHEntgG

	1.
	Erlösbudget nach § 4 Abs. 2 KHEntgG (Regelfall)

	1.1
	Erlösbudget nach § 4 Abs. 2 KHEntgG (B2 Nr. 6)
	€

	1.2
	Summe der effektiven Bewertungsrelationen (B2 Nr.1)
(einschließlich der Jahresüberlieger 2009/2010 nach Katalog 2010)
	CM

	1.2.1
	Fallzahl
	

	1.3
	Zusatzentgelte nach § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 (B2 Nr.4)
	€

	1.3.1
	davon: ZE für Arzneimittel und Medikalprodukte
	€

	
	darunter fallen die folgenden ZE (ein Kästchen pro ZE):
	

	
	
	

	
	
	

	2.
	Erlösbudget nach § 4 Abs. 7 KHEntgG (Eingliederung BE)
	

	2.1
	Erlösbudget nach § 4 Abs. 7 KHEntgG (D7;2010 Nr.2.4.3)
	€

	2.2
	Summe der effektiven Bewertungsrelationen (B2 Nr.1)

(einschließlich der Jahresüberlieger 2009/2010 nach Katalog 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	CM

	2.2.1
	Fallzahl
	

	2.3
	Zusatzentgelte nach § 7 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 (B2 Nr.4)
	€

	2.3.1
	davon: ZE für Arzneimittel und Medikalprodukte
	€

	
	darunter fallen die folgenden ZE (ein Kästchen pro ZE):
	

	
	
	

	
	
	


§ 3
Vereinbarte Zu- und Abschläge 

	1.
	Zuschläge 
	

	1.1
	Telematikzuschlag gemäß § 291a Abs. 7a SGB V
	

	1.1.1

1.1.1


	Finanzierungsvolumen (D3/P3;2009 Nr.4)

oder

Finanzierungsvolumen (D3/P3;2010 Nr.4)

Da der Basis-Rollout für Bayern terminlich noch nicht fest steht, wird das vereinbarte Finanzierungsvolumen aus der Vereinbarung für den Vereinbarungs-/Pflegesatzzeitraum 2009 (§ 13) übernommen, bzw. erstmals in 2010 vereinbart.

Der Telematikzuschlag wird ab der Feststellung des Beginns des Basis-Rollout in Bayern erhoben. Dabei wird von einer Abstimmung auf Landesebene ausgegangen.

	€

€

	1.2
	Neueinstellung von Pflegepersonal nach § 4 Abs. 10 KHEntgG
	

	1.2.1
	Förderung gemäß § 4 Abs. 10 (D9;2010 Nr.2.2.1)
Dieser entspricht ______v. H. des Gesamtbetrages nach § 4 Abs. 3 S. 1 KHEntgG
	€

	
	Die Betriebsvereinbarung ist Bestandteil dieser Vereinbarung;
§ 4 Abs. 10 Satz 11 KHEntgG bleibt unberührt.
	

	1.2.2
	Anzahl der mit dem Förderbetrag finanzierte Vollkräfte
	

	1.2.3
	Zuschlag in der Restlaufzeit (D9;2010 Nr. 2.3.4) 

Berechenbar für Aufnahmen ab _______ bis zum 31.12.2010
(Entgeltschlüssel: 47100012)
	%

	1.2.4
	Zuschlag ab 01.01.2011 (D9;2010 Nr. 2.2.4)
Berechenbar für Aufnahmen ab 01.01.2011 bis zur Neuvereinbarung


	%

	1.3
	Zuschläge nach § 5 Abs. 1 bis 3 KHEntgG
	

	1.3.1
	Zuschlag für TEMPiS/STENO für jeden entsprechenden Fall 
(D4;2010 Nr. 3 Spalte 4)
(Entgeltschlüssel: 47100007)

Zuschlagsbetrag
	€

€

	1.3.2
	Sicherstellungszuschlag
(D4;2010 Nr. 3 Spalte 4)
(Entgeltschlüssel: 75109001)

Zuschlagsbetrag
	€

€

	1.3.3
1.3.3.1

1.3.3.1.1

1.3.3.1.2

1.3.3.2

1.3.3.2.1

1.3.3.2.2

1.3.3.2.3


	Sonstige Zuschläge nach § 5 Abs. 1 bis 3 KHEntgG
(D4;2010)

________________________________

               (Bezeichnung des Zuschlages)

(Entgeltschlüssel: xxxxxxxx)

Gesamtbetrag der über den Zuschlag finanziert wird
Zuschlag ganzjährig (D4;2010 Nr. 3 Spalte 4)
________________________________

               (Bezeichnung des Zuschlages)

(Entgeltschlüssel: xxxxxxxx)

Gesamtbetrag der über den Zuschlag finanziert wird

Zuschlag ganzjährig auf den Rechnungsbetrag für folgende Entgeltarten (D4;2010 Nr. 9):

________________________________

Zuschlag in der Restlaufzeit (D4;2010 Nr. 9)

Berechenbar für Aufnahmen ab _______ bis zum 31.12.2010


	€

€

€

%

%



	1.4
	Sonstige Zuschläge 
	

	1.4.1
	Zuschlag Qualitätssicherung Schlaganfallbehandlung 3,10 €
(D4;2010 Nr. 5 Spalte 4)

(Entgeltschlüssel 46009002)
	

	2.
	Zu- oder Abschläge 


	

	2.1
	Zu- oder Abschlag für Erlösausgleiche nach § 5 Abs. 4 KHEntgG
	

	2.1.1
	Summe lt. D10;2010 Nr. 2.15
	€

	2.1.2
	Zu- oder Abschlag in der Restlaufzeit (D10;2010 Nr. 2.16) 

Berechenbar für Aufnahmen ab _______ bis zum 31.12.2010
(Entgeltschlüssel: 47100011)
	%

	2.1.3
	Ausgleichsbetrag, der in späterem Vereinbarungszeitraum zu verrechnen ist (D10;2010 Nr. 3)


	€

	2.2
	Zu- oder Abschlag für besondere Einrichtungen nach § 4 Abs. 7 KHEntgG
	

	2.2.1
	Leistungsanteil aus 2009, der in das Erlösbudget 2010 eingegliedert wird (D7;2010 Nr. 2.1.4)
	€

	2.2.2
	Differenzbetrag lt. D7;2010 Nr. 2.3
	€

	2.2.3
	Zu- oder Abschlag für Besondere Einrichtungen (ganzjährig) nach § 4 Abs. 7 S. 5 KHEntgG (D7;2010; Nr. 2.4.4)

(Entgeltschlüssel: Zuschlag 47100015, Abschlag 47200015)
	%

	
	
	

	3.
	Abschläge 
	

	3.1
	Abschlag für die Nichtteilnahme an der Notfallversorgung

           Da das Krankenhaus nicht an der Notfallversorgung teilnimmt,
           wird der fallbezogene Abschlag in Höhe von 50 € auf der

           Rechnung ausgewiesen.
	


§ 4 

Vereinbarung gesonderter Ausgleiche nach 
§ 4 Abs. 3 KHEntgG 

1. 
Vereinbarungen nach § 4 Abs. 3 Satz 4 KHEntgG

Der Mehrerlösausgleich nach § 4 Abs. 3 Satz 4 KHEntgG für Fallpauschalen für schwerverletzte, insbesondere polytraumatisierte oder schwer brandverletzte Patienten ist auf nachfolgende Fallpauschalen anzuwenden:
	Fallpauschalen für schwerverletzte Patienten Nr.
	Vereinbartes Erlösvolumen 

	Fallzahl
	CM eff.

	
	€
	
	

	
	€
	
	

	
	€
	
	

	
	∑                                                      €
	∑
	∑


2.
Vereinbarungen nach § 4 Abs. 3 Satz 5 KHEntgG

Nach § 4 Abs. 3 Satz 5 KHEntgG werden auf nachfolgende Fallpauschalen (Anlage 1 FPV 2010) mit einem sehr hohen Sachkostenanteil bzw. auf nachfolgende teure Fallpauschalen (Anlage 1 
FPV 2010) mit einer schwer planbaren Leistungsmenge, insbesondere bei Transplantationen oder Langzeitbeatmung, von den Sätzen 3 und 4 abweichende Ausgleiche angewandt:
für Mehrerlöse:
	DRG-Nr. 
	Vereinbartes Erlösvolumen 

	Fallzahl
	CM eff.
	Ausgleichsregelung

	
	€
	
	
	

	
	€
	
	
	

	
	€
	
	
	

	
	∑                                      €
	∑
	∑
	


für Mindererlöse:
	DRG-Nr. 
	Vereinbartes Erlösvolumen 

	Fallzahl
	CM eff.
	Ausgleichsregelung

	
	€
	
	
	

	
	€
	
	
	

	
	€
	
	
	

	
	∑                                      €
	∑
	∑
	


§ 5

Erlössumme nach § 6 Abs. 3 KHEntgG

	1.
	Erlössumme nach § 6 Abs. 3 gemäß D4;2010 Nr. 1.5 Spalte 6
(ohne Entgelte nach § 6 Abs. 2 KHEntgG und ZE2010-27)
	€

	2.
	davon: Zusatzentgelte nach Anlage 4 FPV 2010 (D4;2010 Nr.1.3  Sp.6)
            (vgl. E3.2 für Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG)
	€

	2.1
	            davon: ZE für Arzneimittel und Medikalprodukte

            
	€

	
	            darunter fallen die folgenden ZE (ein Kästchen pro ZE):
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.
	davon: Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 2a KHEntgG (D4;2010 Nr.1.4  Sp.6)
           (vgl. E3.2 für Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 2a KHEntgG)
	€

	3.1
	            davon: ZE für Arzneimittel und Medikalprodukte

            
	€

	
	            darunter fallen die folgenden ZE (ein Kästchen pro ZE):
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4.

5.

6.
	davon: Fallbezogene Entgelte (D4;2010 Nr. 1.1.1 Sp.6 + Nr. 1.1.2 Sp.6)
            (vgl. E3.1 für fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG)

davon: Tagesbezogene Entgelte (D4;2010 Nr. 1.2.1 Sp.6 + Nr. 1.2.2 Sp.6)
            (vgl. E3.3 für tagesbezogene Entgelte nach § 6 KHEntgG)
Der Erlössumme nach § 6 Abs. 3 KHEntgG (D4;2010 Nr. 1.5 Spalte 6) liegen

(E3.1 + E.3.3) zugrunde. 
	€
€

Fälle


§ 6
Entgelte nach § 6 KHEntgG
Entsprechend § 6 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Abs. 2a KHEntgG werden gemäß der Anlage D4:2010, die Bestandteil dieser Vereinbarung ist, folgende Entgelte vereinbart:
1.
Entgelte für nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete Leistungen nach § 6 Abs. 1 KHEntgG (Anlage 3 FPV 2010, ohne NUB-Entgelte)
1.1
Fallbezogene Entgelte, voll- und teilstationär, ohne Anlage 1 FPV 2010 und ohne Besondere Einrichtungen (D4;2010 Nr. 1.1.1)
1.2
Tagesbezogene Entgelte, voll- und teilstationär und ohne Besondere Einrichtungen (D4;2010 Nr. 1.2.1)
2.        Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG (Anlage 4 FPV 2010 ohne NUB-Entgelte)
2.1 Zusatzentgelte ohne Anlage 2 FPV 2010 und ohne Zusatzentgelten nach § 6 Abs. 2 a KHEntgG (D4;2010 Nr. 1.3)

2.2
Zusätzlich vereinbart wird das Zusatzentgelt ZE2010-27 der Anlage 4 FPV 2010 für die Behandlung von Blutern mit angeborenen bzw. dauerhaft erworbenen Blutungskrankheiten.

Der Leistungsinhalt und die erstattungsfähigen Kosten ergeben sich aus der Anlage zu   E3.2 der AEB.

Dieses Zusatzentgelt kann auch für Leistungen am Entlassungs- und Verlegungstag berechnet werden.

Entgeltschlüssel: 76000270
2.3
Über die Übernahme der Kosten bei Berechnung der Zusatzentgelte ZE2010-29 und ZE2010-33 entscheidet der Kostenträger im Einzelfall.

3.
Entgelte für Einrichtungen nach § 6 Abs. 3 S. 4 KHEntgG 

(Besondere Einrichtungen etc.)
3.1
Für den Pflegesatzzeitraum 2010

wird das Krankenhaus insgesamt als Besondere Einrichtung eingestuft. 


werden nachstehend genannte Einrichtungen als Besondere Einrichtungen eingestuft: 



______________________________________________________________________



Hierfür ist eine Erlössumme in Höhe von  

€ vereinbart.

3.2 Fallbezogene Entgelte ohne Anlage 1 FPV 2010 für Besondere Einrichtungen
(D4;2010 Nr. 1.1.2)
3.3 Tagesbezogene Entgelte, voll- und teilstationär für Besondere Einrichtungen
(D4;2010 Nr. 1.2.2)
4.
Teilstationäre Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG 

4.1 Tagesbezogene Entgelte, voll- und teilstationär und ohne Besondere Einrichtungen (D4;2010 Nr. 1.2.1)

5.
Entgelte für neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden nach § 6 Abs. 2 KHEntgG
5.1
Fallbezogene Entgelte (D4;2010 Nr. 2)







(vgl. Formulare E3.1 für Neue Untersuchungs- und

Behandlungsmethoden nach § 6 Abs. 2 KHEntgG)
5.2
Zusatzentgelte (D4;2010 Nr. 2) 








(vgl. Formulare E3.2 für Neue Untersuchungs- und

Behandlungsmethoden nach § 6 Abs. 2 KHEntgG)

6.
Gesonderte Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 2a KHEntgG

6.1
Zusatzentgelte nach § 6  Abs. 2 a KHEntgG (D4;2010 Nr. 1.4)




§ 7
Ausgleiche nach dem KHEntgG
Folgende Ausgleiche sind vereinbart: 

	1.
	Ausgleich nach § 4 Abs. 3 KHEntgG 
(D10;2010, Nr. 2.2)


	€

	2.
	Unterschiedsbetrag nach § 4 Abs. 5 KHEntgG
(D10;2010, Nr. 2.3)

	€

	3.
	Ausgleich nach § 4 Abs. 7 KHEntgG (BE Einrechnung 2010)

(D10;2010, Nr. 2.4)

	€

	4.
	Ausgleich nach § 4 Abs. 8 KHEntgG

(D10;2010, Nr. 2.5)
	€

	5.
	Ausgleich aus § 4 Abs. 10 Satz 11 KHEntgG für 2009 
 (D10;2010, Nr. 2.6)


	€

	6.
	Ausgleich nach § 5 Abs. 4 KHEntgG 

(D10;2010, Nr. 2.7)

 
	€

	7.
8.
	Übertrag des Ausgleichsbetrages nach § 5 Abs. 4 KHEntgG für 2009
(D10;2010, Nr. 2.8)

Ausgleich nach § 5 Abs. 6 Satz 4 KHEntgG

(D10;2010, Nr. 2.9)


	€
€

	9.
	Mehr-/Mindererlös nach § 15 Abs. 3 KHEntgG
(D10;2010, Nr. 2.10)
	€

	10.
11.

12.


	Ausgleich nach § 17 c KHG 

(D10;2010, Nr. 2.11)

Vergütungsabschlag Qualitätssicherung 2007 gem. § 137 Abs. 1 SGB V

(D10;2010, Nr. 2.12)

Abschlag nach § 21 Abs. 5 KHEntgG

(D10;2010, Nr. 2.13)
	€
€
€

	13.

14.

15.


	Ausgleiche aus dem Jahr 2008 oder früher
(D10;2010, Nr. 2.14)
Summe lt. D10;2010, Nr. 2.15
Ausgleichsbetrag, der in einem späterem Vereinbarungszeitraum
verrechnet wird (D10;2010, Nr. 3)
	€

€

€



	
	
	


§ 8
Gesamtbetrag nach § 6 Abs. 1 BPflV,
Tagesgleiche Pflegesätze 

und sonstige Leistungsdaten

für den Regelungsbereich der BPflV

	1.
	Budget nach § 12 BPflV
	

	1.1
	einschließlich Ausgleiche
	€

	1.2
	ohne Ausgleiche
	€


2.
Vom  

 bis 31. Dezember 2010 (Laufzeit der Pflegesätze) werden folgende tagesgleiche Pflegesätze gemäß § 13 Abs. 2 BPflV  vereinbart.

	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	4
	5

	Entgeltschlüssel nach Vereinbarung 
§ 301 Abs. 1 SGB V
	Tagesgleicher
Pflegesatz
	Pflegesatz
mit
Ausgleich/
Berichtigung
	Pflegesatz
ohne
Ausgleich/
Berichtigung
	Pflegesatz
§ 21 Abs. 2
BPflV

	 
	 
	Euro
	Euro
	Euro

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Basispflegesatz
vollstationär
	 
	 
	 

	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	Basispflegesatz
teilstationär
	 
	 
	 

	0
	1
	0
	1
	
	
	
	
	Abteilungspflegesatz vollstationär
	 
	 
	 

	0
	1
	0
	 3
	
	
	 
	
	Abteilungspflegesatz teilstationär
	 
	 
	 

	Nach § 21 Abs. 2 BPflV sind für den Erhebungszeitraum 

	  
	vom
	 
	bis
	 
	 

	die in Spalte 5 aufgeführten Beträge zu erheben. 


	3.
	Nach Ablauf des vereinbarten Pflegesatzzeitraumes sind bis zum Inkrafttreten der neuen Pflegesätze die genehmigten tagesgleichen Pflegesätze ohne Ausgleiche und Berichtigungen sowie ohne Zu- und Abschläge (Nr. 2 Tabelle, Spalte 4) zu berechnen.


	

	4.
	Leistungsdaten
	

	4.1
	Berechnungstage nach BPflV
	

	4.1.1
	vollstationär
	BT

	4.1.2 
	teilstationär
	BT

	4.2 
	Fallzahlen
	

	4.2.1
	vollstationär
	Fälle

	4.2.2
	teilstationär
	Fälle


§ 9
Ergänzende Vereinbarungen zum Gesamtbetrag § 6 Abs. 1 BPflV

	1.
	Folgekosten von Kapazitätsveränderungen, die für die Vorjahre vereinbart oder festgesetzt wurden und nicht ganzjährig in der Berechnungsgrundlage enthalten sind
	€

	2.
	Mehrkosten aufgrund von Veränderungen der medizinischen Leistungsstruktur oder der Fallzahlen (§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 BPflV)
	€

	3.
	Zusätzliche Kapazitäten für medizinische Leistungen aufgrund der Krankenhausplanung oder des Investitionsprogramms des Landes (§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 2 BPflV)
	€

	4.
	Finanzierung von Rationalisierungsinvestitionen nach § 18 b KHG in der bis zum 31.12.2003 geltenden Fassung (§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 3 BPflV)
	€

	5.
	Vorgaben der Psych-PV zur Zahl der Personalstellen unter zusätzlicher Anwendung von § 6 Abs. 4 BPflV, wobei sicherzustellen ist, dass das Personal nicht anderweitig eingesetzt wird (§ 6 Abs. 1 S. 4 Nr. 4 BPflV)
	€

	6.
	Zusätzliche Leistungen aufgrund des Abschlusses eines Vertrages zur Durchführung eines strukturierten Behandlungsprogramms nach § 137g Abs. 1 Satz 1 SGB V oder des Beitritts zu einem solchen Vertrag (§ 6 Abs. 1 Satz 4 Nr. 6 BPflV)
	€

	7.
	Im Gesamtbetrag enthaltene Investitionskosten nach § 8 BPflV
	€


§ 10
Ausgleiche BPflV

Folgende Ausgleiche sind vereinbart: 

	1.
	Ausgleich nach § 12 Abs. 2 BPflV für 2009
(Anlage P4;2010 Nr. 1.5.2 oder 1.6.1.1)
	€

	2.
	Ausgleich nach § 21 Abs. 2 Satz 1 2. HS BPflV für 2009
(Anlage P5;2010 Nr. 4)
	€

	3.
	Übertrag der Mehr- / Mindererlöse nach § 21 Abs. 2 Satz 1 1. HS BPflV für 2009  (Anlage P5;2010 Nr. 1.1.1)

	€

	4.
	Berichtigungsbetrag 2009 nach § 6 Abs. 2 Satz 4 BPflV, 

Ausgleich 2009 (Anlage P6;2010 Nr. 1.2)
	€

	5.
	Ausgleich nach § 6 Abs. 5 BPflV für 2009
(Anlage P7;2010 Nr. 2.3)
	€

	6.
	Ausgleich nach § 17 c KHG
	€

	7.
	Unterschiedsbetrag nach  § 12 Abs. 3 BPflV
	€

	8.
	Ausgleiche aus dem Jahr 2008 oder früher


	€

	9.


	Ausgleich nach § 21 Abs. 2 Satz 1 1. HS BPflV für 2009
(Anlage P1;2010 Nr. 5.1)
	€



	10.
	Summe der Ausgleiche für Vorjahre
	€


§ 11
Belegungsentwicklung

1. Weichen in einem Kalendervierteljahr die Ist-Fallzahl oder die Ist-Summe der effektiven Bewertungsrelationen im DRG-Fallpauschalenbereich mehr als 7 % von den vereinbarten Leistungsdaten ab, hat das Krankenhaus die Vertragsparteien und die Beteiligten hierüber zu informieren und beide Werte (Fallzahl und effektive Bewertungsrelationen) zu melden. Bei der Berechnung der Abweichung ist je Quartal von einem Viertel der vereinbarten Jahresleistungsdaten auszugehen.

2. Weichen in einem Kalendervierteljahr die Ist-Berechnungstage des Basispflegesatzes nach § 13 BPflV, die Ist-Fallzahl im Budgetbereich (voll- und teilstationäre Fälle im Bereich BPflV) mehr als 7 % von den vereinbarten Leistungsdaten ab, hat das Krankenhaus die Vertragsparteien und die Beteiligten hierüber zu informieren. Bei der Berechnung der Abweichung ist je Quartal von einem Viertel der vereinbarten Jahresleistungsdaten auszugehen.

3. Die Mitteilung ist spätestens 20 Tage nach Ablauf des Kalendervierteljahres zu übersenden.

§ 12 
Zahlungs- und andere Abrechnungsbestimmungen

1.
Die Rechnung des Krankenhauses ist durch Überweisung innerhalb von drei Wochen nach Rechnungseingang zu zahlen. Als Tag der Zahlung gilt der Tag der Gutschrift auf dem Konto des Krankenhauses, das in der Rechnung angegeben wurde.


Ab Überschreitung der Zahlungsfrist sind Verzugszinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu entrichten.

2.
Beanstandungen rechnerischer oder sachlicher Art können auch nach Begleichung der Rechnung geltend gemacht werden. Stellt sich im Nachhinein heraus, dass durch das Krankenhaus eine unberechtigte Rechnungslegung erfolgte, storniert das Krankenhaus die ursprüngliche Rechnung, stellt eine neue Rechnung aus und zahlt den zu viel erhaltenen Betrag innerhalb von drei Wochen zurück. Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung beträgt die Rückzahlungsfrist des zu viel erhaltenen Betrages drei Wochen ab Rechtskraft der Entscheidung.

Ab Überschreitung der Zahlungsfrist sind Verzugszinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu entrichten.

3.
Hinsichtlich der Regelungen über angemessene Voraus- und Abschlagszahlungen gelten 
§ 8 KHEntgG bzw. § 14 BPflV. Dauert eine Krankenhausbehandlung über das Ende eines Kalenderjahres hinaus, kann in diesen Fällen jeweils eine Zwischenrechnung zum 31. Dezember erstellt werden, die sich an der bisher erbrachten Leistung in Verbindung mit der Höhe der voraussichtlich zu zahlenden Entgelte zu orientieren hat. 

4.
Für Krankenhausbehandlungen, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages zu 
§ 112 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGB V für Bayern beginnen, gelten die darin festgelegten Zahlungs- und anderen Abrechnungsbestimmungen.
§ 13
Sonstiges

§14
Genehmigungsverfahren

Das Krankenhaus beantragt die Genehmigung nach § 14 Abs. 1 KHEntgG bzw. § 20 Abs. 1 BPflV.
	


 (Ort, Datum)

(Krankenhausträger)




(Sozialleistungsträger/Arbeitsgemeinschaften)

 (Sozialleistungsträger/Arbeitsgemeinschaften)

(Sozialleistungsträger/Arbeitsgemeinschaften)

























� Das Erlösbudget enthält gemäß § 4 Abs. 1 KHEntgG nicht die Leistungen, die nach § 140 c SGB V vergütet werden.


1 Zeitpunkt, ab dem die genehmigten Pflegesätze laut Genehmigungsbescheid erhoben werden.


� Ergänzende Vereinbarungen der Vertragsparteien 
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